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Verpflichtungen betreffend die biologische Vielfalt, des Programms für die weitere Umset-

zung der Agenda 214, der Erklärung von Johannesburg über nachhaltige Entwicklung5 und 

des Durchführungsplans des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan 

von Johannesburg“)6 und des Ergebnisdokuments der von der Präsidentschaft der General-
versammlung einberufenen Sonderveranstaltung zur Weiterverfolgung der Anstrengungen 

zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele7, 

 sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 70/1 vom 25. September 2015 „Transforma-

tion unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“, in der sie einen umfas-

senden, weitreichenden und die Menschen in den Mittelpunkt stellenden Katalog universel-

ler und transformativer Ziele und Zielvorgaben für die nachhaltige Entwicklung verabschie-

dete, ihrer Verpflichtung, sich unermüdlich für die volle Umsetzung der Agenda bis zum 

Jahr 2030 einzusetzen, ihrer Erkenntnis, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren For-

men und Dimensionen, einschließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforde-

rung darstellt und eine unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist, 

und ihres Bekenntnisses dazu, die nachhaltige Entwicklung in ihren drei Dimensionen – der 

wirtschaftlichen, der sozialen und der ökologischen – in ausgewogener und integrierter 
Weise herbeizuführen und auf den Erfolgen der Millenniums-Entwicklungsziele aufzubauen 

und danach zu streben, die noch unerledigten Aufgaben zu vollenden, 

 ferner in Bekräftigung ihrer Resolution 69/313 vom 27. Juli 2015 über die Aktions-

agenda von Addis Abeba der dritten Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-

rung, die einen integralen Bestandteil der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dar-

stellt, sie unterstützt und ergänzt und dazu beiträgt, die Zielvorgaben für die Umsetzungs-

mittel mit Hilfe konkreter Politiken und Maßnahmen in einen Kontext zu setzen, und in der 

die nachdrückliche politische Entschlossenheit bekräftigt wird, die Herausforderung der 

Finanzierung einer nachhaltigen Entwicklung und der Schaffung eines dafür günstigen Um-

felds auf allen Ebenen im Geiste globaler Partnerschaft und Solidarität zu bewältigen, 

 in Bekräftigung des Übereinkommens von Paris8, allen Vertragsparteien nahelegend, 
das Übereinkommen vollständig durchzuführen, und den Vertragsparteien des Rahmen-

übereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen9, die ihre Ratifikations-, 

Annahme-, Genehmigungs- beziehungsweise Beitrittsurkunde noch nicht hinterlegt haben, 

nahelegend, dies so bald wie möglich zu tun, 

 sowie in Bekräftigung der Neuen Urbanen Agenda, die auf der vom 17. bis 20. Okto-

ber 2016 in Quito abgehaltenen Konferenz der Vereinten Nationen über Wohnungswesen 

und nachhaltige Stadtentwicklung (Habitat III) verabschiedet wurde10, und ihrer Vision für 

Städte und menschliche Siedlungen, die ihre Ökosysteme, Wasserressourcen, natürlichen 

_______________ 

4 Resolution S-19/2, Anlage. 

5 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August–4 Sep-

tember 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1, 

Anlage. In Deutsch verfügbar unter 
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Lebensräume und biologische Vielfalt schützen, erhalten und fördern und sie wiederherstel-

len und ihre Auswirkungen auf die Umwelt minimieren, 

 unter Begrüßung 



https://undocs.org/ot/A/RES/65/161
https://undocs.org/ot/A/RES/73/284
https://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/themen_und_schwerpunkte/umwelt/Biodiversitaet-unsere-gemeinsame-Verantwortung.pdf
https://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/themen_und_schwerpunkte/umwelt/Biodiversitaet-unsere-gemeinsame-Verantwortung.pdf
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sowie Kenntnis nehmend von der Arbeit der Offenen intersessionalen Ad-hoc-Arbeits-
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Ressourcen gemäß Aichi-Biodiversitätsziel 20 des Strategieplans für die biologische Viel-

falt 2011-2020, 

 Kenntnis nehmend von den Ergebnissen der dreizehnten Tagung der Konferenz der 

Vertragsparteien des Übereinkommens28, der achten Tagung der Konferenz der Vertrags-
parteien, die als Tagung der Vertragsparteien des Protokolls von Cartagena dient29, und der 

zweiten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien, die als Tagung der Vertragsparteien 

des Protokolls von Nagoya dient30, die alle 2016 in Cancún (Mexiko) stattfanden, 

 mit Anerkennung verweisend auf die auf dem hochrangigen Tagungsteil der dreizehn-

ten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens angenommenen Er-

klärung von Cancún über die durchgängige Berücksichtigung der Erhaltung und nachhalti-

gen Nutzung der biologischen Vielfalt zum Wohl der Menschen31, 

 Kenntnis nehmend von den Ergebnissen der achtzehnten Tagung der Konferenz der 

Vertragsparteien des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Ar-

ten freilebender Tiere und Pflanzen, die vom 17. bis 28. August 2019 in Genf (Schweiz) 

stattfand, und der vierzehnten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkom-

mens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre und/ 
oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika, die vom 2. bis 

13. September 2019 in Neu-Delhi stattfand32, die bedeutend zum Schutz und zur nachhalti-

gen Nutzung von Arten und Ökosystemen beitragen werden, 

 Kenntnis nehmend von der Erklärung afrikanischer Minister über die biologische Viel-

falt und von der Panafrikanischen Aktionsagenda für die Wiederherstellung der Ökosysteme 

zur Steigerung der Resilienz, die am 13. November 2018 in Scharm esch-Scheich (Ägypten) 

angenommen wurden, 

 erneut auf das Versprechen hinweisend, dass niemand zurückgelassen wird, in Bekräf-

tigung ihres Bewusstseins der grundlegenden Bedeutung der Würde des Menschen sowie 

des Wunsches, dass die Ziele und Zielvorgaben für alle Nationen und Völker und für alle 

Teile der Gesellschaft erfüllt werden, und sich erneut zu dem Bemühen verpflichtend, die-

jenigen zuerst zu erreichen, die am weitesten zurückliegen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Exekutivsekretärin des Übereinkommens 

über die biologische Vielfalt33; 

 2. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der kürzlich erfolgten Ernennung der 

neuen Exekutivsekretärin und bekundet ihre Unterstützung während ihrer Amtszeit; 

 3. sieht der fünfzehnten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Überein-

kommens sowie den als Tagungen der Vertragsparteien der Protokolle des Übereinkommens 

https://undocs.org/ot/A/75/256
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zur Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung34 beizutragen, und die Weltgemeinschaft auf 

den Weg zur Verwirklichung der Vision 2050 für biologische Vielfalt führen soll; 

 4. sieht außerdem der sechzehnten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien und 

den als Tagungen der Vertragsparteien der Protokolle zu dem Übereinkommen dienenden 
Tagungen der Konferenz der Vertragsparteien, die im vierten Quartal 2022 in der Türkei 

stattfinden werden, mit Interesse entgegen; 

 5. begrüßt die Ergebnisse der vierzehnten Tagung der Konferenz der Vertragspar-

teien des Übereinkommens35 und weist mit Anerkennung auf die Abhaltung der neunten als 

Tagung der Vertragsparteien des Protokolls von Cartagena dienenden Konferenz der Ver-

tragsparteien und der dritten als Tagung der Vertragsparteien des Protokolls von Nagoya 

dienenden Konferenz der Vertragsparteien hin, die vom 17. bis 29. November 2018 unter 

dem Motto „Investition in die biologische Vielfalt im Sinne der Menschen und des Planeten“ 

in Scharm esch-Scheich (Ägypten) stattfanden, erkennt an, dass die Ergebnisse der Tagun-

gen zur Umsetzung der Agenda 2030 beitragen werden, und nimmt mit Anerkennung Kennt-

nis von der auf dem hochrangigen Tagungsteil der vierzehnten Tagung der Konferenz der 

Vertragsparteien angenommenen Erklärung von Scharm esch-Scheich; 

 6. begrüßt außerdem, dass Ägypten vom 17. bis 29. November 2018 die vierzehnte 

Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens und am 13. November 

2018 das Afrikanische Gipfeltreffen zur biologischen Vielfalt ausgerichtet hat, und begrüßt 

die Initiative der K

https://undocs.org/ot/A/RES/70/1
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Berggletscher und des Auftauens von Permafrostböden, die nachhaltige Bewirtschaftung al-

ler Waldarten und die Beendigung der Entwaldung und der Schädigung von Wäldern sowie 

durch die Einbeziehung der Frage der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen 

Vielfalt und des Zugangs zu genetischen Ressourcen und der gerechten und ausgewogenen 
Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile in die maßgeblichen innerstaat-

lichen Entscheidungsprozesse, betont, dass die Zusammenhänge zwischen biologischer 

Vielfalt und Gesundheit ganzheitlich betrachtet werden sollten, erinnert in dieser Hinsicht 

an den Beschluss 14/4 der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die 

biologische Vielfalt vom 30. November 2018 und die Resolution 3/4 der Umweltversamm-

lung der Vereinten Nationen vom 30. Januar 2018 und fordert die Parteien nachdrücklich 

auf, einen globalen Rahmen für die biologische Vielfalt für die Zeit nach 2020 zu verab-

schieden, der zur Agenda 2030 beiträgt und die Weltgemeinschaft auf den Weg zur Ver-

wirklichung der Vision 2050 für die biologische Vielfalt, „In Harmonie mit der Natur le-

ben“, führt; 

 9. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass sich die Parteien verstärkt für ein Engage-

ment der Politik auf hoher Ebene mit dem Ziel einsetzen, die Aichi-Biodiversitätsziele und 
die damit zusammenhängenden Ziele und Zielvorgaben der Agenda 2030 bis 2020 zu ver-

wirklichen; 

 10. begrüßt die von den Vertragsparteien auf dem Tagungsteil auf hoher Ebene der 

vierzehnten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien und im Rahmen der verabschiede-

ten Beschlüsse abgegebenen Zusagen, die die Umsetzung des derzeitigen Strategieplans für 

die biologische Vielfalt 2011-2020 und die Entwicklung eines globalen Rahmens für die 

biologische Vielfalt für die Zeit nach 2020 unterstützen und unter anderem darauf zielen, 

 a) die Anstrengungen zur Umsetzung des Strategieplans für die biologische Viel-

falt 2011-2020 und zur Verwirklichung der Aichi-Biodiversitätsziele zu beschleunigen, un-

ter anderem gegebenenfalls durch die Durchführung der Beschlüsse der Konferenz der Ver-

tragsparteien und der Protokolle von Cartagena und Nagoya sowie durch die Bereitstellung 
und Mobilisierung internationaler und nationaler Ressourcen, um so zur Umsetzung der 

Agenda 2030 beizutragen; 

 b) die Entwicklung und Umsetzung eines globalen Rahmens für die biologische 

Vielfalt für die Zeit nach 2020 zu unterstützen, der auf den Aichi-Biodiversitätszielen und 

den aus der Umsetzung des Strategieplans für die biologische Vielfalt 2011-2020 gewonne-

nen Erkenntnissen aufbaut, auf die Agenda 2030 abgestimmt ist und dabei so ambitioniert 

und praktikabel ist, dass er die zur Verwirklichung der Vision 2050 für die biologische Viel-

falt erforderlichen tiefgreifenden Veränderungen erleichtern wird, wie in den Schlussfolge-

rungen des Nebenorgans für wissenschaftliche, technische und technologische Beratung 

festgehalten; 

 c) vor der fünfzehnten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien freiwillige Bei-

träge zur biologischen Vielfalt von den Parteien und anderen Akteuren zu fördern, mit dem 

Ziel der Verwirklichung der Vision 2050 für die biologische Vielfalt; 

 d) indigene Völker und lokale Gemeinschaften, Frauen, Jugendliche, die Zivilge-

sellschaft, die kommunalen Verwaltungen und Behörden, den Hochschul-, Wirtschafts- und 

Finanzsektor und andere maßgebliche Interessenträger dafür zu gewinnen, Maßnahmen im 

Hinblick auf die Vision 2050 für die biologische Vielfalt zu unterstützen und Anstöße für 

die Umsetzung eines globalen Rahmens für die biologische Vielfalt für die Zeit nach 2020 

zu geben; 

 11. fordert die Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt 

nachdrücklich auf
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internationalen Prozessen zu gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf die Agenda 2030, 

das Übereinkommen von Paris und andere damit zusammenhängende Prozesse, Rahmen 

und Strategien, und bittet die anderen multilateralen Umweltübereinkommen, einschließlich 

der Übereinkünfte mit Bezug zur biologischen Vielfalt und der Rio-Übereinkommen, die 
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 20. legt den jeweiligen Vertragsparteien nahe, in enger Zusammenarbeit mit den 

maßgeblichen Interessenträgern konkrete Maßnahmen für die Verwirklichung der Ziele des 

Übereinkommens über die biologische Vielfalt und der dazugehörigen Protokolle, des Pro-

tokolls von Cartagena über die biologische Sicherheit und des Protokolls von Nagoya zu 
ergreifen, ersucht die Vertragsparteien, ihre Verpflichtungen und Zusagen im Rahmen des 

Übereinkommens und der Protokolle in enger Zusammenarbeit mit den maßgeblichen Inter-

essenträgern kohärent und effizient umzusetzen, und betont in dieser Hinsicht, dass die 

Schwierigkeiten, die ihre Durchführung möglicherweise behindern, auf allen Ebenen um-

fassend angegangen werden müssen; 

 21. erkennt an, dass die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Viel-

falt erheblich zur Verringerung des Katastrophenrisikos und zur Minderung der nachteiligen 

Auswirkungen des Klimawandels beitragen können, namentlich durch die Stärkung der 

Resilienz sensibler Ökosysteme und durch die Verringerung ihrer Verwundbarkeit; 

 22. fordert die Vertragsparteien des Übereinkommens nachdrücklich auf, den Tech-

nologietransfer zugunsten der wirksamen Durchführung des Übereinkommens im Einklang 

mit Artikel 16 und anderen maßgeblichen Bestimmungen des Übereinkommens zu erleich-
tern, nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von der Strategie für die praktische Durchführung 

des Arbeitsprogramms für Technologietransfer und wissenschaftliche und technische Zu-

sammenarbeit, die die Ad-hoc-Gruppe technischer Sachverständiger für Technologietrans-

fer und wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit erarbeitet hat, sowie von 

Beschluss XI/2 mit dem Titel „Prüfung der Fortschritte bei der Durchführung der nationalen 

Strategien und Aktionspläne im Bereich biologische Vielfalt und der damit verbundenen 

Unterstützung der Vertragsparteien im Hinblick auf den Kapazitätsaufbau“37 und erinnert 
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und der ausgewogenen und gerechten Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen 

Ressourcen ergebenden Vorteile, nur begrenzte Fortschritte erzielt wurden; 

 26. stellt mit besonderer Besorgnis fest, dass die Vertragsparteien des Protokolls 

von Nagoya bei seiner Umsetzung nur begrenzte Fortschritte erzielt haben; 

 27. stellt fest, dass bei der durchgängigen Berücksichtigung von Artikel 8 j) des 

Übereinkommens und damit zusammenhängender Bestimmungen in verschiedenen Arbeits-

bereichen des Übereinkommens nur begrenzte Fortschritte erzielt wurden, nimmt mit Aner-

kennung Kenntnis von Beschluss 14/17 der Konferenz der Vertragsparteien des Überein-

kommens, wonach die Ausarbeitung eines vollständig integrierten Arbeitsprogramms zu Ar-

tikel 8 j) und damit zusammenhängenden Bestimmungen innerhalb eines globalen Rahmens 

für die biologische Vielfalt für die Z
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Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial 

Ecosystems (Klimawandel und Landsysteme: Ein IPCC-Sonderbericht über Klimawandel, 

Desertifikation, Landdegradierung, nachhaltiges Landmanagement, Ernährungssicherheit 

und Treibhausgasflüsse in terrestrischen Ökosystemen); 

 41. betont, wie wichtig das Engagement des Privatsektors und anderer maßgeblicher 

Interessenträger sowie von indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften, Frauen und Ju-

gendlichen bei der Verwirklichung der drei Ziele des Übereinkommens und der Erreichung 

der Biodiversitäts-Zielvorgaben ist, bittet sie, sich in ihrer Praxis deutlicher an den Zielen 

des Übereinkommens auszurichten, auch mittels Partnerschaften, im Einklang mit den natio-

nalen Rechtsvorschriften, Gegebenheiten und Prioritäten, unterstreicht in dieser Hinsicht die 

Wichtigkeit der laufenden Arbeiten der Globalen Partnerschaft „Unternehmen und biologi-

sche Vielfalt“ und nimmt Kenntnis von anderen damit in Zusammenhang stehenden und 

ergänzenden Initiativen; 

 42. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten der Gemeinsamen Verbindungs-

gruppe der Sekretariate und Büros der zuständigen Nebenorgane des Übereinkommens über 

die biologische Vielfalt, des Übereinkommens zur Bekämpfung der Wüstenbildung, und des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen und der Verbin-

dungsgruppe der Übereinkünfte mit Bezug zur biologischen Vielfalt, erkennt an, wie wichtig 

es ist, die Kohärenz bei der Durchführung dieser Übereinkommen zu verbessern, ist sich 

dessen bewusst, wie wichtig es ist, die Synergien zwischen den Übereinkünften mit Bezug 

zur biologischen Vielfalt unbeschadet ihrer spezifischen Ziele zu stärken, anerkennt in die-

sem Zusammenhang den Beitrag der Umweltversammlung der Vereinten Nationen, der in 

ihrer Resolution 2/17 vom 27. Mai 201639 erwähnt ist, und die Ergebnisse ihrer vom 11. bis 

15. März 2019 in Nairobi abgehaltenen vierten Tagung40, insbesondere die auf dieser 

Tagung verabschiedete Ministererklärung, und legt den Konferenzen der Vertragsparteien 

der multilateralen Umweltübereinkünfte mit Bezug zur biologischen Vielfalt nahe, eine Ver-

stärkung ihrer diesbezüglichen Anstrengungen zu erwägen, unter Berücksichtigung ein-
schlägiger Erfahrungen und eingedenk der unabhängigen Rechtsstellung und des Mandats 

https://undocs.org/ot/A/71/25
https://undocs.org/ot/A/74/25

